
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 19/530 S 
Stadtbürgerschaft       
19. Wahlperiode 20.06.17 
 

 
 
 

 
 
 
 
Mitteilung des Senats vom 20. Juni 2017 
 
 
 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 103 (mit Vorhabenplan 
103) zum Vorhaben „Verbrauchermarkt Bremerhavener 
Heerstraße 42-46" für ein Gebiet in Bremen-Burglesum, 
westlich der Bremerhavener Heerstraße∗ 

                                            
∗ Die Anlage zu dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft nur den Abgeordneten der Stadtbürgerschaft zugänglich. 

Vorlä  ufige, unredigierte Fassung –   Parlamentsdokumentation der Bremischen Bü  rgerschaft



1 
 

Mitteilung des Senats 
an die Stadtbürgerschaft  
vom 20. Juni 2017 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 103 (mit Vorhabenplan 103) zum Vor-
haben „Verbrauchermarkt Bremerhavener Heerstraße 42-46“ 
 
für ein Gebiet in Bremen-Burglesum  
 

- westlich der Bremerhavener Heerstraße  
 
Bearbeitungsstand: 02.05.2017 
 
 
 
 
 
Als Grundlage einer städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete 
Gebiet wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 103 (Bearbeitungsstand: 
02.05.2017) vorgelegt. 
 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Land-
wirtschaft (S) hat hierzu am 08.06.2017 den beigefügten Bericht erstattet, der der 
Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt wird. 
 
Dem Bericht der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie 
und Landwirtschaft (S) ist eine Anlage beigefügt, in der die eingegangenen Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit und deren jeweils empfohlene Behandlung aufge-
führt werden. 
 
Der Senat schließt sich dem Bericht der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) an und bittet die Stadtbürger-
schaft, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 103 in Kenntnis der eingegan-
genen Stellungnahmen der Öffentlichkeit zu beschließen. 
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Bericht der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie 
und Landwirtschaft 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 103 (mit Vorhabenplan 103) zum Vorha-
ben „Verbrauchermarkt Bremerhavener Heerstraße 42-46“ 
 
für ein Gebiet in Bremen-Burglesum  
 

- westlich der Bremerhavener Heerstraße  
 
Bearbeitungsstand: 02.05.2017 
 
 
 
1.) Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
 

1.1 Planaufstellungsbeschluss 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie hat 
am 05.03.2015 den Aufstellungsbeschluss gefasst, der am 07.03.2015 öf-
fentlich bekanntgemacht wurde. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 103 
soll im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt werden. 
 

1.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Öffentlichkeit wurde am 17.03.2015 i.S.v. § 13a Abs. 3 BauGB im Rah-
men einer öffentlichen Sitzung des Beirates Burglesum über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen 
sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. 
Es wurden jeweils Fragen der Bürger zu der beabsichtigten Planung beant-
wortet und Anregungen entgegengenommen, die Gegenstand eingehender 
Prüfung bei der weiteren Planaufstellung wurden. Anlässlich der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegangen. 

1.3 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist 
gemäß § 4a Abs. 2 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung erfolgt. 
 

1.3.1 Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  
 öffentlicher Belange  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben überwiegend 
schriftlich oder telefonisch mitgeteilt, dass sie mit den künftigen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes übereinstimmen, oder sie haben durch Fristablauf 
zu erkennen gegeben, dass die von ihnen wahrzunehmenden öffentlichen 
Belange durch den Bebauungsplan nicht berührt werden. 
Soweit von weiteren Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
Stellungnahmen vorgelegt wurden, konnten diese im Planentwurf berück-
sichtigt werden.  
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1.3.2 Stellungnahme des zuständigen Beirates 
Der Beirat Burglesum hat zu den Planungen in seiner Sitzung vom 
15.11.2016 folgenden Beschluss gefasst:  
Der Beirat stimmt dem Vorhaben zu und bittet folgende Punkte bei der weite-
ren Planung zu berücksichtigen: 
- Errichtung einer fußläufigen Verbindung zum Ihletal, 
- Errichtung einer Linksabbieger-Spur auf der Bremerhavener Heerstraße 

auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz, 
- Anpflanzung einer Baumreihe am nördlichen Gelände zum Ihletal am 

Grundstück des TSV Lesum Burgdamm (Umkleidekabinen). 

Die Deputation gibt dazu folgende Stellungnahme ab: 
Der Anregung, eine fußläufige Verbindung vom Plangebiet in Richtung Ih-
lethal vorzusehen, wird dahingehend gefolgt, dass die Übernahme der Kos-
ten für die Neuanlage eines Weges bis zu einer Höhe von 20.000 € durch 
den Vorhabenträger im Durchführungsvertrag geregelt wird.  
Die im Vorhabenplan vorgesehenen Grundstückszufahrten sowie das im Zu-
sammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung erarbeitete Verkehrsgut-
achten wurden bereits frühzeitig mit dem Amt für Straßen und Verkehr abge-
stimmt. Demnach ist die Anlage einer Linksabbiegespur auf der Bremer-
havener Heerstraße aus verkehrstechnischer Sicht nicht erforderlich. Zudem 
äußerte das Amt für Straßen und Verkehr im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens keine Bedenken. 
Der Anregung, eine Linksabbiegespur im Bereich der Bremerhavener Heer-
straße einzurichten, wird nicht gefolgt. 
Die Anpflanzung einer Baumreihe auf den nördlich an das Plangebiet an-
grenzenden Flächen ist im Rahmen des Durchführungsvertrages verbindlich 
geregelt. Der Anregung wurde insofern gefolgt. 
Die Deputation empfiehlt, die Stellungnahme des Beirates wie vorstehend zu 
behandeln. 
 

1.4  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft hat am 27.10.2016 beschlossen, dass der Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 59 mit Begründung öffentlich auszulegen 
ist. Der Planentwurf hat mit Begründung vom 14.11. bis 14.12.2016 gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB im Bauamt Bremen-Nord und im Ortsamt Burglesum öf-
fentlich ausgelegen.  
 

1.4.1. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anlässlich der öffentlichen Auslegung sind vier Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit eingegangen. Diese Stellungnahmen (vollständige wörtliche Wieder-
gabe) sowie deren empfohlenen Behandlung sind dieser Vorlage als Anlage 
beigefügt.  
 

1.5 Änderungen nach öffentlicher Auslegung  
Aufgrund von Hinweisen aus der Trägeranhörung wurden folgende Änderun-
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gen an der Planzeichnung vorgenommen:  
- Das Testat zur Planunterlage in der Planzeichnung wurde korrigiert. 
- In der textlichen Festsetzung Nr. 7 „Stellplatzbegrünung“ wurde die For-

mulierung „entlang der Grenze zum Flurstück 829/1“ durch „entlang der 
südlichen Grenze des Geltungsbereiches“ ersetzt. 

 
In der Begründung haben sich zudem folgende Änderungen ergeben: 
- Auf Seite 10 wurde das Kap. C 9 „Hinweise“ bezüglich der bereits durch-

geführten historischen Recherche und anschließender Bodenuntersu-
chung, die keine Konflikte im Hinblick auf die künftige Nutzung „Einzel-
handel“ ergeben hat, ergänzt. 
Zudem wurde das Kapitel „Hinweise“ bezüglich der Berücksichtigung der 
Belastungsminimierung der im Plangebiet zulässigen Wohnung im Hin-
blick auf die Strahlungsbelastung durch die vorhandene Mobilfunkanlage 
ergänzt.  

- sowie redaktionelle Änderungen. 
 

1.6 Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4 a BauGB 
Durch die vorgenannten Änderungen werden die Grundzüge der Planung 
nicht berührt. Die Änderungen sind mit den betroffenen Stellen und dem In-
vestor abgestimmt worden. Auf das erneute Einholen von Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit kann verzichtet werden, da diese von den Änderungen 
nicht betroffen ist. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft hat den Änderungen zugestimmt und be-
schlossen, dass von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 
3 S.4 BauGB abgesehen werden soll. 
 

1.7 Umweltprüfung / Umweltbericht 
Von einem förmlichen Umweltbericht wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Ver-
bindung mit § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Unabhängig hiervon wurden die relevanten Auswirkungen auf die Umwelt 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB berücksichtigt und in die Abwägung einge-
stellt. Auf Punkt D der Begründung wird verwiesen. Die Bestimmungen des 
Artenschutzrechtes sowie der Baumschutzverordnung Bremen bleiben davon 
unberührt. 
 

1.8 Durchführungsvertrag 
Der mit der Vorhabenträgerin geschlossene Durchführungsvertrag wurde mit 
den betroffenen Stellen abgestimmt und hat der Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft in der Sitzung zur 
Beschlussfassung über diesen Bericht zur Einsichtnahme vorgelegen. 

 
2) Information des Beirates 

Das Ortsamt Burglesum hat eine Ausfertigung der Deputationsvorlage (Bericht 
der Deputation) erhalten. 
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3) B e s c h l u s s  

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Land-
wirtschaft bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft, den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 103 (mit Vorhabenplan 103) zum Vorhaben „Verbrauchermarkt 
Bremerhavener Heerstraße 42-46“ für ein Gebiet in Bremen-Burglesum westlich 
der Bremerhavener Heerstraße (Bearbeitungsstand: 02.05.2017) einschließlich 
Begründung und Anlage zu beschließen. 

 
 
 
 
-------------------------------------------------  -------------------------------------------------- 
         Vorsitzende/r      Senator/in 
 
 
Anlage: 
- Anlage zum Bericht der Deputation: Behandlung der Stellungnahmen der Öffent-

lichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Achtung DATENSCHUTZ – nur zur internen 
Verwendung!) 
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Begründung 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 103 (mit Vorhabenplan 103) zum Vorha-
ben „Verbrauchermarkt Bremerhavener Heerstraße 42-46“ 
 
für ein Gebiet in Bremen-Burglesum  
 

- westlich der Bremerhavener Heerstraße  
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A  Plangebiet 

A 1     Lage, Entwicklung und Zustand 

Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 7.760 m² befindet sich im Ortsteil Burglesum und 
dort westlich der Bremerhavener Heerstraße. Es umfasst die Flurstücke 831/5 und 830/1 
vollständig sowie die Flurstücke 839/1 und 831/6 teilweise (Flur VR 388). Die räumliche 
Lage des Geltungsbereiches ist der nachfolgenden Abbildung, die genaue Abgrenzung 
der Planzeichnung zu entnehmen.   

Im nördlichen Teil des 
Plangebietes werden die 
Gebäude gegenwärtig von 
einer Großwäscherei, 
deren Betriebsanlagen 
überwiegend in den rück-
wärtigen eingeschossigen 
Gebäudeteilen unterge-
bracht sind, genutzt. Die 
Büro- und Sozialräume 
befinden sich im Ober-
geschoss des direkt an 
die Bremerhavener Heer-
straße angrenzenden 
zweigeschossigen 
Gebäudeteils. Auf dem 
rückwärtigen Teil des 
Betriebsgeländes grenzen 
die vorhandenen be-
festigten Flächen an einen 
Hang, der mit Bäumen 
und Sträuchern bewachsen ist. Gegenüber der ebenen Fläche wird der Hang durch eine 
Mauer abgestützt. 

Die zweigeschossigen Gebäude Bremerhavener Heerstraße 44 und 42B stehen 
gegenwärtig leer und die direkt südlich angrenzenden Gebäude Bremerhavener 
Heerstraße 42 und 42A werden gegenwärtig noch wohnbaulich vom Eigentümer genutzt. 
Nördlich des Plangebietes befinden sich eine Tankstelle sowie ein dreigeschossiges 
Gebäude mit Wohnungen. Die südlich des Plangebietes direkt an der Bremerhavener 
Heerstraße gelegenen Bereiche weisen eine Mischnutzung aus Wohnen und 
Einzelhandel / Dienstleistungen auf. Daran schließen sich beiderseits der Bremerhavener 
Heerstraße Wohngebiete an. 

Im Nordwesten grenzen Sportanlagen sowie das Parkgelände am Ihletal an das 
Plangebiet. Zudem befinden sich dort ein Umkleidegebäude, das von den Sportlern 
genutzt wird, sowie ein öffentlicher Parkplatz. Auf einem Teil der Parkplatzflächen wird 
gegenwärtig ein neues Umkleidegebäude errichtet, so dass das vorhandene alte 
Gebäude nach Fertigstellung des neuen Gebäudes abgerissen werden kann. 

Eine ÖPNV-Haltestelle der Buslinien 90, 92 und 660 befindet sich südlich des 
Plangebietes am Goldbergplatz in ca. 150 m Entfernung. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt gegenwärtig über die Bremer-
havener Heerstraße, die in Richtung Nordosten eine Anbindung an die BAB 27, die BAB 
270 sowie als Hauptsammelstraße eine Verbindung zu den Erschließungsstraßen der 
angrenzenden Wohngebiete aufweist. Es sind gegenwärtig drei Grundstückszufahrten 
vorhanden, die sich am nördlichen und südlichen Rand des Plangebietes sowie im mittle-
ren Teil des Plangebietes befinden. 

Die vorhandene Bebauung im Plangebiet und dessen Umgebung beiderseits der Bre-
merhavener Heerstraße wird durch eine Mischnutzung aus Wohnen, Gewerbe und 
Dienstleistungen geprägt. Die Durchmischung der baulichen Nutzung ergibt sich einer-
seits aus der Lage am nördlichen Rand des zentralen Versorgungsbereiches „Stadtteil-

Abb. 1: Lageplan 

Vorlä  ufige, unredigierte Fassung –   Parlamentsdokumentation der Bremischen Bü  rgerschaft



7 
 

zentrum Burglesum“ und andererseits aus der direkt angrenzenden Wohnnutzung. Die 
westlich und östlich gelegenen Wohngebiete gehören dabei bereits zu den im Flächen-
nutzungsplan dargestellten großräumigen Wohnbauflächen. So ergibt sich eine funktio-
nale Nachbarschaft von Wohnen und Geschäftsnutzung / Dienstleistungen. 

A 2 Geltendes Planungsrecht 
Der Flächennutzungsplan 2025 (FNP) der Stadtgemeinde Bremen stellt für den Bereich 
des Plangebietes gemischte Bauflächen dar. Der westlich angrenzende Park sowie der 
Sportplatz sind als Grünfläche dargestellt, an deren südöstlichen Rand eine lineare 
Grünverbindung dargestellt ist. Das Plangebiet ragt geringfügig in den Bereich der Grün-
fläche hinein. Die Bremerhavener Heerstraße ist als sonstige überörtliche und örtliche 
Hauptverkehrsstraße im Flächennutzungsplan dargestellt (siehe auch nachfolgende Ab-
bildung). Im weiteren Umfeld des Plangebietes sind großflächig Wohnbauflächen darge-
stellt. 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

Die Stadt Bremen hat in ihrem Flächennutzungsplan zudem die zentralen Versorgungs-
bereiche innerhalb des Stadtgebietes dargestellt. Grundlage ist das städtebauliche Ent-
wicklungskonzept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB „Kommunales Zentren- und Nahversor-
gungskonzept“ aus dem Jahr 2009. 
Aufgrund der Planungsebene und des Maßstabes sind die Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes hinsichtlich des zentralen Versorgungsbereiches nicht „parzellenscharf“. 
Dies betrifft auch die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches „Stadtteilzentrum 
Burglesum“. Aufgrund der vorhandenen Nutzungsstruktur sowie der geplanten Umnut-
zung des Plangebietes ist dieses funktional dem zentralen Versorgungsbereich zuzuord-
nen. 
Die Funktion der linearen Grünverbindung sowie der Grünfläche werden durch die vorlie-
gende Planung nicht beeinträchtigt, da der nordwestlich des Plangebietes verlaufende 
Fuß- und Radweg nicht tangiert und der Grünzug auch zukünftig erlebbar sein wird.  
Derzeit liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan für den Bereich des Plangebietes 
vor, so dass Bauvorhaben gemäß § 34 BauGB zu beurteilen sind. Auf der Grundlage des 
bestehenden Planungsrechtes ist gegenwärtig eine Genehmigung des geplanten Vorha-
bens nicht möglich, so dass es erforderlich ist, einen Bebauungsplan aufzustellen. 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits bebaute Fläche innerhalb des Sied-
lungsbereiches. Die Möglichkeiten der baulichen Nutzung dieses Gebietes sollen durch 
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den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Sinne einer sonstigen Maß-
nahme der Innenentwicklung dem geänderten Nutzungskonzept angepasst werden. Die 
Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll daher im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB erfolgen. Dieses Verfahren ermöglicht eine Vereinfachung und Be-
schleunigung des Bauleitplanverfahrens. Dies beinhaltet, dass entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen des Baugesetzbuches auf die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 verzichtet werden kann. Zudem 
ist von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB abzusehen. 
Der Gesetzgeber hat die Aufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren gemäß § 13a 
BauGB an folgende Bedingungen geknüpft: 
1. Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 

2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss weniger als 20.000 m² betragen. Dabei 
sind die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen. 
Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche beträgt 6.208 m² 
(7.760 m² Fläche des Sondergebietes x GRZ 0,8) und unterschreitet somit die ge-
nannte Schwelle von 20.000 m² deutlich. 

2. Durch die Planung dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht unter-
liegen.  
Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels mit dem vorliegenden vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan die Realisierung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 
planerisch vorzubereiten, ist gemäß den bundesrechtlichen Vorgaben zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich (§ 3 
Abs. 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsvorprüfung). Daher wurde eine allge-
meine Vorprüfung durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung ist, dass eine förmliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. UVPG nicht erforderlich ist.  

3. Es dürfen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b genannten Schutzgüter vorliegen. Es handelt sich dabei um die Erhaltungs-
ziele und Schutzzwecke von EU-Vogelschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitat-
Gebieten (FFH-Gebiete).  
Im Plangebiet oder dessen näherer Umgebung sind keine derartigen Schutzgebiete 
verzeichnet, so dass auch diese Vorgabe eingehalten wird. 

Somit sind sämtliche vorgenannten rechtlichen Voraussetzungen erfüllt und bei der Auf-
stellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes kann das beschleunig-
te Verfahren gemäß § 13a BauGB zur Anwendung kommen. Dementsprechend wird im 
vorliegenden Fall von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und von einem 
Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen. 
Der Gesetzgeber sieht für Bebauungspläne der Innenentwicklung ausdrücklich vor, dass 
„ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch 
aufgestellt werden [kann], bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die 
geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes darf nicht beeinträchtigt 
werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen […].“  
Die Stadt Bremen macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und wird den Bereich des ge-
planten großflächigen Einzelhandelsstandortes im Rahmen einer Berichtigung den Flä-
chennutzungsplan anpassen und als Sonderbaufläche „Einzelhandel“ (SO EH) darstel-
len. Die geplanten Inhalte des Bebauungsplanes fügen sich sowohl in das städtebauliche 
Gefüge als auch in die Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes ein. 
Das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist somit als erfüllt anzusehen. 
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B ZIELE, ZWECKE, ERFORDERLICHKEIT 

Planungsanlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 103 
ist das vorhandene gewerbliche Gebäude, welches gegenwärtig von einer Großwäsche-
rei genutzt wird, in einen Lebensmittel-Verbrauchermarkt mit Backshop und ein bis zwei 
Dienstleistungsbetrieben im Erdgeschoss sowie Büroräumen und Praxen im Oberge-
schoss umzunutzen. Zudem sollen die südlich angrenzenden Gebäude abgerissen wer-
den, um dort erforderliche Stellplätze für Kunden anzuordnen. 

Die geplante Umnutzung des vorhandenen Gebäudes sowie der Abriss leer stehender 
Gebäude dienen der Ergänzung des zentralen Versorgungsbereiches „Stadtteilzentrum 
Burglesum“, an dessen nördlichem Rand das Plangebiet liegt. Mit der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden dabei im Wesentlichen folgende Pla-
nungsziele verfolgt: 

o Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umnutzung der Grundstücke 
mit dem Ziel, einen Lebensmittel-Verbrauchermarkt mit einer maximalen Verkaufsflä-
che von 1.800 m² zu realisieren 

o Berücksichtigung der vorhandenen Einzelhandelsstruktur / des Stadtteilzentrums 
Burglesum 

o Berücksichtigung des vorhandenen Baumbestandes 
o Berücksichtigung des angrenzenden Parkes  
o Berücksichtigung der angrenzenden Wohnnutzung 
o Berücksichtigung des Straßenverkehrs 

Entsprechend dem raumordnerischen Vertrag zum regionalen Zentren- und Einzelhan-
delskonzept Region Bremen wurde dem Kommunalverbund Niedersachsen / Bremen e. 
V. das geplante Vorhaben gemeldet. Gemäß Schreiben vom 13.08.2015 teilte der Kom-
munalverbund folgendes mit: 

„Erstbewertung 

Das Vorhaben umfasst nahversorgungsrelevante Kernsortimente. Der Standort des Vor-
habens liegt am Rand des Stadtteilzentrums Burglesum, einem „zentralen Versorgungs-
bereich der Region“ der Stadt Bremen gemäß Regionalem Zentren und Einzelhandels-
konzept (RZEHK). Der Standort ist als Vorhaben innerhalb des „zentralen Versorgungs-
bereichs der Region“ zu werten, da die regionale Abgrenzung im RZEHK gebiets- und 
nicht parzellenscharf ist. Die Aufgreifschwelle für nahversorgungsrelevante Sortimente im 
Stadtteilzentrum Burglesum liegt bei 2.000 qm Verkaufsfläche (Standorttyp 1, entspre-
chend Grundzentrum > 20.000 Einwohner). Diese Aufgreifschwelle wird durch das Vor-
haben nicht überschritten. 

Ergebnis und Empfehlung: 

Das Vorhaben „Verbrauchermarkt Bremerhavener Heerstraße 42-46 in Bremen-
Burglesum“ wird als regional unbedenklich bewertet.“ 

Zur Frage der städtebaulichen Verträglichkeit des Vorhabens gemäß § 11 Abs. 3 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) hat der Vorhabenträger ein „Verträglichkeitsgutach-
ten zu den Auswirkungen einer Verbrauchermarktansiedlung“ (Stand: Januar 2016) der 
Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 
vorgelegt. Der Gutachter schätzt den Verbrauchermarkt als grundsätzlich städtebaulich 
und raumordnerisch verträglich ein. 
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C PLANINHALT  

C 1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung der Stadt Bremen wird innerhalb des 
Plangebietes ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ fest-
gesetzt und die innerhalb des Gebietes zulässigen Nutzungen detailliert in einer textli-
chen Festsetzung wie folgt festgelegt: 

-  1 großflächiger Lebensmittel-Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von insge-
samt maximal 1.800 m² einschließlich Backshop, 

- Dienstleistungsbetriebe (ausgenommen Vergnügungsstätten), Büros, Praxen, Schank- 
und Speisewirtschaften, 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die einem Betrieb innerhalb des Sondergebietes zugeordnet sind, 

- Stellplätze, die einem Betrieb im Sondergebiet zugeordnet sind, 

- sonstige untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen.- Mobilfunkmast / -anlagen. 

Die Verkaufsfläche wird in der textlichen Festsetzung 1.2 zur Klarstellung genau definiert. 
Damit kann im Genehmigungsverfahren gewährleistet werden, dass eine eindeutige Zu-
ordnung, welcher Bereich als Verkaufsfläche dient, erfolgen kann. Zur Verkaufsfläche 
zählen auch Flächen, die der Abholung von Waren dienen, soweit sie von Kunden betre-
ten werden können. Hierdurch werden Entwicklungen im Online-Handel aufgegriffen, 
nach denen insbesondere im Lebensmittelbereich das Modell einer Bestellung im Internet 
und Abholung der Waren durch die Kunden im oder am Geschäft zunehmend attraktiver 
wird. Die Einordnung als Verkaufsfläche rechtfertigt sich insbesondere im Hinblick auf die 
städtebaulichen Auswirkungen des online-gestützten Einzelhandels. 

Im Rahmen des Planungsprozesses erfolgte eine Reduzierung der Gesamtverkaufsflä-
che innerhalb des Plangebietes dahingehend, dass auf die Realisierung von zwei Laden-
geschäften im Erdgeschoss mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 300 m² zugunsten 
von Dienstleistungsbetrieben verzichtet wurde. Somit konzentriert sich die Einzelhan-
delsnutzung ausschließlich auf die Nahversorgung der Bevölkerung mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs durch den geplanten großflächigen Lebensmittel-Verbrauchermarkt. 

C 2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird innerhalb des Sondergebietes durch die festgesetz-
te Grundflächenzahl (GRZ), die zulässige Anzahl der Vollgeschosse, die maximale Höhe 
baulicher Anlagen sowie Traufhöhen im Bebauungsplan bestimmt. 

Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche überbaut werden darf.  

Im Sondergebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt und damit die 
Obergrenze der Bodenversiegelung für Sondergebiete gemäß § 17 BauNVO von 0,8 
vollständig ausgeschöpft. Da bedingt durch die festgesetzte Einzelhandelsnutzung sowie 
die Anzahl der erforderlichen Stellplätze weitere Teile des Grundstückes befestigt werden 
müssen, macht die Stadt Bremen von der Möglichkeit des § 19 Abs. 4 Satz 3 der 
Baunutzungsverordnung Gebrauch und lässt eine Überschreitung der festgesetzten 
Grundflächenzahl, auch über die so genannte „Kappungsgrenze“ von 0,8 durch die 
Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, zu.  

Das städtebauliche Erfordernis für die Überschreitung der Grundflächenzahl ergibt sich 
aus dem Gebietstypus und dem dadurch resultierenden Stellplatzbedarf, der zu einem 
hohen Versiegelungsgrad des Baugrundstückes führt. Bedingt durch die Lage des Plan-
gebietes innerhalb des Siedlungsbereiches und der an das Plangebiet angrenzenden 
Bebauung stehen nur begrenzt Flächen zur Verfügung. Daher wird innerhalb des Son-
dergebietes die Überschreitung der Grundflächenzahl durch Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 ermöglicht, so dass die so genannte „Kap-
pungsgrenze“ von 0,8 überschritten wird. Dadurch ergeben sich zusätzliche Bodenver-
siegelungen auf einer Fläche von 677 m². Gemäß den Festsetzungen des Bebauungs-
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planes ist diese Überschreitung jedoch nur zulässig, wenn die Befestigung des Bodens 
durch wasserdurchlässige Materialien erfolgt, so dass eine Minderung der Eingriffe in das 
Schutzgut Boden erzielt wird.  

Aus städtebaulicher Sicht ist es daher vertretbar, an diesem Standort eine Überschrei-
tung der Grundflächenzahl zu ermöglichen, da der Versiegelungsgrad innerhalb des 
Plangebietes bereits gegenwärtig sehr hoch ist.  

Zur Regelung des Maßes wird weiterhin festgesetzt, dass entsprechend dem vorhande-
nen baulichen Bestand im Bereich des straßenseitigen Bauteils maximal zwei Vollge-
schosse zulässig sind. Für das übrige Plangebiet sind dagegen nur Gebäude mit einem 
Vollgeschoss zulässig. 

Aus städtebaulichen Gründen ist es erforderlich, für den direkt an der Bremerhavener 
Heerstraße gelegenen Teil des Plangebietes (SO1) Festsetzungen zur maximalen Höhe 
baulicher Anlagen sowie zur Traufhöhe, bezogen auf den in der Planzeichnung festgeleg-
ten Bezugspunkt, in den Bebauungsplan aufzunehmen. Die festgesetzten Höhen (maxi-
male Höhe baulicher Anlagen, bezogen auf den Bezugspunkt: 10,5 m; Traufhöhe: zwi-
schen 8,0 und 9,0 m) orientieren sich am Bestandsgebäude und stellen sicher, dass das 
vorhandene Ortsbild gewahrt bleibt. Untergeordnete Bauteile, wie z. B. Dachgauben oder 
Vordächer, bleiben von der festgesetzten Traufhöhe ausgenommen, da diese im Verhält-
nis zum Gesamtgebäude nur eine geringe Größe aufweisen, und daher kaum visuell auf 
ihre Umgebung einwirken. Zudem wurden zwei Ausnahmen für konkrete Bauteile in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Im Einzelnen wird die maximale Höhe für das vorhande-
ne Treppenhaus, das über die angrenzenden Bauteile hinausragt, auf 12,5 m begrenzt. 
Zudem sind Mobilfunkmasten / -anlagen bis zu einer Höhe von 18,5 m zulässig. Dies 
entspricht der aktuellen Höhe des vorhandenen Mobilfunkmastes auf dem nordöstlichen 
Teil des Gebäudedaches.  

Für den rückwärtigen Teil des vorhandenen Gebäudes wird eine maximale Höhe bauli-
cher Anlagen von 8,0 m festgesetzt, die um bis zu 1,5 m durch untergeordnete Gebäude-
teile, wie z. B. Lüftungs- oder Kühlanlagen, überschritten werden darf. Auch für diesen 
Teil des Plangebietes orientiert sich die maximale Höhe an dem vorhandenen Gebäude. 
Die geringfügigen Überschreitungen durch untergeordnete Gebäudeteile sind in der Re-
gel aus technischen Gründen erforderlich, haben jedoch aufgrund ihrer geringen Größe 
keine Auswirkungen auf das Gesamterscheinungsbild des Gebäudes. 

C 3 Bauweise, Baugrenzen 

Im Geltungsbereich wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, innerhalb derer Ge-
bäudelängen von über 50,0 m zulässig sind, ansonsten aber alle Vorschriften der offenen 
Bauweise gelten. Durch diese Festsetzungen werden die vorhandenen Gebäudeabmes-
sungen des Bestandsgebäudes berücksichtigt. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Bebauungsplan zeichnerisch durch 
Baugrenzen definiert und orientieren sich an der Konzeption des Vorhabens. Da das vor-
handene Gebäude im Norden des Plangebietes weitestgehend erhalten bleibt, weist die 
Baugrenze zur Bremerhavener Heerstraße nur einen sehr geringen Abstand auf. Da die-
ser Gebäudeteil bestehen bleibt, ergeben sich diesbezüglich keine Änderungen gegen-
über der Bestandssituation. 

C 4 Nicht überbaubare Grundstücksflächen / Stellplätze 

Um eine geordnete Anordnung der erforderlichen Stellplätze innerhalb des Plangebietes 
zu gewährleisten, wird eine Fläche für Stellplätze in der Planzeichnung förmlich festge-
setzt. Innerhalb dieser Fläche ist die Realisierung von insgesamt 120 Stellplätzen vorge-
sehen, deren Anordnung im Vorhabenplan festgelegt ist. 

C 5 Verkehrliche Erschließung / Ein- und Ausfahrten / fußläufige Erschließung 

Das Plangebiet ist durch die Bremerhavener Heerstraße bereits sehr gut an das örtliche 
und überörtliche Straßennetz angeschlossen. Dies gilt auch für die bestehenden weiteren 
Ver- und Entsorgungseinrichtungen, was die Vorlage eines gesonderten Erschließungs-
planes entbehrlich macht. Um den Verkehrsfluss auf der Bremerhavener Heerstraße wei-
terhin zu gewährleisten, werden für das Plangebiet die Ein- und Ausfahrtbereiche in der 
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Planzeichnung förmlich festgesetzt. Somit sind zu dem SO „Einzelhandel“ Grundstück-
sein- und Ausfahrten für Kraftfahrzeuge nur in den festgesetzten Bereichen zulässig (§ 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB). Im Rahmen einer verkehrstechnischen Untersuchung wurde zu-
dem eine Leistungsfähigkeitsberechnung für den Knotenpunkt Bremerhavener Heerstra-
ße / Zufahrt zum Kundenstellplatz durchgeführt. Das Gutachten kommt zu folgendem Er-
gebnis:  

„Im Bereich der geplanten Zu- und Ausfahrt des Kundenparkplatzes an der Bremerhave-
ner Heerstraße ergibt sich gemäß der RASt 06 /2/ aufgrund der zukünftigen Verkehrsbe-
lastungen ein Aufstellbereich für die Linksabbieger. Da die Verkehrsqualität der Ströme 
im Zuge der Bremerhavener Heerstraße sehr gut ist und die Behinderungen des Gerade-
ausstromes gering sind, wird aus gutachterlicher Sicht empfohlen, auf den Bau eines 
Aufstellbereiches zu verzichten. Diese Empfehlung wird auch durch die Charakteristik der 
Bremerhavener Heerstraße gestützt, da auch an den benachbarten Grundstücksanbin-
dungen keine Maßnahmen für den Linksabbieger vorhanden sind“. 

Für den Lieferverkehr ist im Vorhabenplan eine Gebäudeumfahrung vorgesehen, indem 
die Zufahrt über den Kundenstellplatz und die Abfahrt über die im Norden des Plangebie-
tes festgesetzte Zufahrt erfolgt. Laut Gutachten ist diese Grundstücksausfahrt in Bezug 
auf den Verkehrsfluss als unproblematisch einzustufen. 

Im Bereich des Plangebietes weist die Bremerhavener Heerstraße auf beiden Seiten ei-
nen Fußweg und einen separaten Radweg auf, so dass eine direkte Erreichbarkeit des 
geplanten Einzelhandelsstandortes für Fußgänger und Radfahrer gegeben ist. Que-
rungsmöglichkeiten, die durch eine Ampel geregelt sind, bestehen südlich des Plangebie-
tes zwischen Kellerstraße und Beckers Weide sowie nördlich des Burgdammer Post-
wegs.  

Um eine fußläufige Vernetzung des Plangebietes in Richtung Westen zu ermöglichen, die 
auch von Radfahrern genutzt werden kann, könnte der bereits vorhandene Weg zum al-
ten Umkleidegebäude instandgesetzt und bis an die Plangebietsgrenze verlängert wer-
den. Dadurch könnte die Erreichbarkeit des Einzelhandelsstandortes insbesondere für 
die Bewohner der Wohngebiete an den Straßen Am Heidbergbad und Klostermühlenweg 
verbessert werden.  

C 6 Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

Im Bereich der Böschung im Südwesten des Plangebietes sind umfangreiche Gehölzbe-
stände vorhanden, von denen insgesamt 9 der „Verordnung zum Schutze des Baumbe-
standes im Lande Bremen (Baumschutzverordnung vom 23. Juni 2009)“ unterliegen. 
Diese wurden gesondert im Rahmen eines Baumgutachtens untersucht. Im Rahmen ei-
ner Ortsbegehung erfolgte zudem eine Abstimmung mit der zuständigen Behörde bezüg-
lich der erforderlichen Ersatzpflanzungen für die sechs Bäume, die nicht erhalten werden 
können. Dies betrifft insbesondere den Baumbestand im Bereich der Umfahrung für die 
Lieferfahrzeuge.  

Entsprechend der Abstimmung sind insgesamt 8 Bäume neu zu pflanzen. Es ist vorge-
sehen, die Anpflanzung auf dem nordwestlich angrenzenden städtischen Grundstück 
durchzuführen (siehe Vorhabenplan).  

C 7 Stellplatzbegrünung 

Gemäß § 10 „Ortsgesetz über Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze in der 
Stadtgemeinde Bremen (Stellplatzortsgesetz Bremen - StellplOG)“ vom 18. Dezember 
2012 (Brem.GBl. S. 555) sind neu zu schaffenden Stellplätze durch die Anpflanzung von 
Bäumen zu begrünen. Dabei ist je 6 Stellplätze ein Baum anzupflanzen. 

Die vorgesehenen Standorte für die Neuanpflanzungen wurden ebenfalls mit der zustän-
digen Behörde abgestimmt und im Vorhabenplan sowie der Planzeichnung verortet. 
Durch die Anpflanzung von 3 Bäumen entlang der Bremerhavener Heerstraße wird die 
vorhandene Raumkante aufgenommen und die durch die Anlage der geplanten Stellplät-
ze entstehende Lücke visuell geschlossen. Des Weiteren werden die Stellplätze gegen-
über dem südlich angrenzenden Grundstück durch jeweils einen Baum räumlich be-
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grenzt. Ergänzt werden die Bäume in diesem Bereich durch die Anpflanzung einer Hain-
buchenhecke zur Einfriedung der Stellplatzanlage. 

Die übrigen 15 Bäume werden aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden 
Grundstücksflächen eher am Rand des Plangebietes sowie auf den nordwestlich angren-
zenden Flurstücken angeordnet.  

C 8 Anlagen und Maßnahmen zum Immissionsschutz 

Durch den An- und Abfahrtsverkehr zu dem geplanten Sondergebiet sowie den Lieferver-
kehr werden Schallemissionen verursacht, die nachteilige Auswirkungen auf die Umge-
bung haben könnten. Daher wurde im Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitpla-
nung ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass 
die relevanten Immissionsrichtwerte im Bereich der benachbarten schutzbedürftigen Nut-
zungen eingehalten bzw. unterschritten werden, wenn eine nächtliche Anlieferung im 
Zeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr ausgeschlossen wird und die Nutzung der Kundenstell-
plätze nur bis 21.30 Uhr erfolgt. Entsprechende Regelungen werden in den Durchfüh-
rungsvertrag aufgenommen. 

Aufgrund der Nutzung von Teilen des Gebäudes für Wohnzwecke sowie als Büro oder  
Praxis müssen die Außenbauteile des Gebäudes, sofern sie wesentlich geändert oder  
möglicherweise zukünftig neu errichtet werden, in den in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Bereichen die in der dazugehörigen textlichen Festsetzung genannten Anfor-
derung entsprechend dem jeweiligen Lärmpegelbereich einhalten. Außerdem sind fol-
gende grundrissgestalterische Maßnahmen zu berücksichtigen: Die Schlafräume und 
Kinderzimmer sind auf der dem Straßenverkehr abgewandten Seite anzuordnen. Alterna-
tiv können auch die Fenster mit schallgedämmten Lüftungsöffnungen ausgestattet wer-
den oder der hygienisch erforderliche Luftaustausch auch mit raumlufttechnischen Anla-
gen sichergestellt werden. Außerdem sind Balkone und Terrassen ebenfalls auf der 
schallabgewandten Seite anzuordnen. Andernfalls ist ein Ausgleich durch verglaste Log-
gien oder Wintergärten vorzusehen. 

Durch die genannten Maßnahmen können sowohl innerhalb des Plangebietes als auch 
im Bereich der nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzung gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sichergestellt werden. 

C 9 Hinweise  

Die Bestimmungen der Baumschutzverordnung sowie des besonderen Artenschutzes 
bleiben von den Festsetzungen des Bebauungsplanes unberührt. 

Für das Vorkommen von Abwurfkampfmitteln innerhalb des Plangebietes liegen keine 
Anhaltspunkte vor. Das Vorkommen von Kampfmitteln kann jedoch nicht vollständig aus-
geschlossen werden. Sofern bei Erdarbeiten Hinweise auf Kampfmittel gefunden werden 
sollten, sind diese den zuständigen Stellen zu melden und in Abstimmung mit diesen eine 
Beseitigung sicherzustellen.  

Im Bereich des Plangebietes wurde eine historische Recherche und anschließend Bo-
denuntersuchungen durchgeführt. Ehemals waren ein Baugeschäft, eine Gebäudereini-
gung und ein Fernmeldebetrieb auf dem Grundstück ansässig. Ab 1976 bis heute eine 
Großwäscherei.  

Gemäß Bodenuntersuchungen ist das Grundstück mit sandigem Boden mit untergeord-
net Bauschuttanteilen aufgefüllt. Die Bodenanalysen haben keine Konflikte im Hinblick 
auf die künftige Nutzung „Einzelhandel“ ergeben. 

Für das Auftauchen bisher unbekannter Altlasten besteht eine Meldepflicht.  

Der am Standort vorhandene Sendemast und die Abstrahlcharakteristik der dortigen 
Sendeantennen sind bei der Festlegung der Wohnungen im Hinblick auf eine Hf-EMF-
Belastungsminimierung in den Daueraufenthaltsbereichen, insbesondere von Kindern 
und Jugendlichen, zu berücksichtigen. 
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D AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

D 1 Umweltprüfung 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 103 wird im Verfahren nach § 
13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) aufgestellt. Diese, seit dem 
01.01.2007 gegebene Möglichkeit wird genutzt, da das Plangebiet die maximale Größe 
der Grundfläche von 20.000 m² nicht überschreitet (§ 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB) und 
Vorhaben nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nicht vorliegen. Ein weiteres 
Kriterium für die Anwendung des § 13a ist, dass sich mit dem Vorhaben keine zusätzli-
chen erheblichen Umweltbeeinträchtigungen ergeben, oder sogar der Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen.  

In der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung werden unter 
der Nr. 18 „Baurechtliche Vorhaben“ benannt, für die eine „allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles“ hinsichtlich des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung, oder 
zwingend eine solche, vorgeschrieben ist. Dort besagt die Nr. 18.8, dass eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3c Satz 1 UVPG) erforderlich ist, wenn ein Vorhaben der in 
den Nr. 18.1 bis 18.7 genannten Art gebaut werden soll, wenn der jeweilige Prüfwert für 
die Vorprüfung erreicht oder überschritten wird und für das in sonstigen Gebieten ein Be-
bauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt wird. Da die Festsetzung eines Sonder-
gebietes „Einzelhandel“ vorgesehen ist, und durch die textlichen Festsetzungen ein groß-
flächiger Einzelhandelsbetrieb zugelassen wird, liegt ein in der Nr. 18.6 genanntes Vor-
haben vor, für das ab einer Geschossfläche von 1.200 m² - bis zu einer Geschossfläche 
von 5.000 m² - eine „allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles“ hinsichtlich des Erfordernis-
ses einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist. Im vorliegenden Fall wird die 
Geschossfläche des Einzelhandelsbetriebes 2.450 m² (festgesetzte überbaubare Grund-
stückfläche) betragen. 

Dementsprechend ist aufgrund der rechtlichen Anforderungen des UVPG eine „Vorprü-
fung des Einzelfalls“ anhand der in der Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung genannten Kriterien vorzunehmen. 

Aus der Bewertung der Kriterien wird ersichtlich, dass insbesondere aufgrund der beste-
henden hohen Versiegelung des bereits gewerblich genutzten Bereiches keine erhebli-
chen nachteiligen schutzgutbezogene Auswirkungen eintreten werden. 

Damit bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Daher kann im vorliegenden Fall gemäß § 
2 Abs. 4 BauGB von einer Umweltprüfung und gem. § 2a BauGB von einem Umweltbe-
richt abgesehen werden. 

Unabhängig hiervon werden die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB berück-
sichtigt und in die Abwägung eingestellt. 

D 1.1 Natur und Landschaft 
Für den vorliegenden Bebauungsplan besteht kein Erfordernis, eine Umweltprüfung gem. 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Ungeachtet dessen sind die Belange von Naturschutz 
und Landschaftspflege jedoch in die gemeindliche Abwägung einzustellen. Daher wird im 
Folgenden auf die sich in Folge der Umsetzung des Vorhabens ergebenden Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft eingegangen. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Großteil des Plangebietes 
bereits bebaut ist oder als versiegelte Park- und Fahrfläche genutzt wird. Das Plangebiet 
ist zudem als Innenbereich gemäß § 34 BauGB einzustufen. Somit wäre hier auch bei ei-
nem Verzicht auf das beschleunigte Verfahren die Eingriffsregelung nicht anzuwenden.  
Bezogen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere zeigt das Plangebiet aufgrund der be-
reits bestehenden Bebauung und Versiegelung überwiegend eine geringe Bedeutung als 
Lebensstätte für Pflanzen und Tiere. Lediglich der mit Bäumen bestandenen Böschung 
im Südwesten sowie der Grünfläche mit Bäumen im Nordwesten des Plangebietes kom-
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men eine gewisse Bedeutung als Lebensstätte zu. Neun der vorhandenen Bäume sind 
zudem gemäß der Baumschutzverordnung der Stadt Bremen geschützt.  
Der Großteil der vorhandenen Bäume wird zum Erhalt festgesetzt. Die Umsetzung des 
geplanten Vorhabens erfordert allerdings die Fällung von sechs geschützten Bäumen. 
Der Zustand der Bäume wurde von einem Baumgutachter bewertet. Zur Kompensation 
der zu fällenden Bäume werden acht neue Laubbäume gepflanzt. Aufgrund des Stell-
platzortsgesetzes werden darüber hinaus zur Begrünung der geplanten Stellplätze 20 
weitere Bäume neu gepflanzt (siehe Vorhabenplan). 
Aufgrund der Lage des Plangebietes im dicht bebauten Siedlungsbereich besitzt das 
Plangebiet überwiegend eine geringe Bedeutung für die biologische Vielfalt. Die randli-
chen Baumstrukturen gehören allerdings zu einem größeren zusammenhängenden Netz 
aus Gehölzen, teilweise mit einem hohen Altbaumbestand, das sich durch den Sied-
lungsbereich zieht. Den Bäumen im Plangebiet kommt daher eine Bedeutung für die Bio-
topvernetzung zu. Da der Großteil der Bäume erhalten bleibt und zahlreiche neue Bäume 
gepflanzt werden, bleibt die vernetzende Funktion des Gehölzbestandes erhalten. Erheb-
liche Beeinträchtigungen können daher ausgeschlossen werden. 
Dem Plangebiet kommt zudem eine geringe Bedeutung für das Ortsbild zu, da es sich 
um eine typische neuzeitliche Gewerbenutzung mit großvolumigen Gebäuden, Lager und 
Fahrflächen handelt. Da der Großteil der Bäume im Randbereich des Plangebietes erhal-
ten bleibt, können zudem negative Wirkungen auf das Ortsbild der näheren Umgebung 
ausgeschlossen werden. Es ergeben sich somit keine erheblichen Beeinträchtigungen.  
Negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser sowie Klima / Luft können eben-
falls ausgeschlossen werden, da lediglich sehr kleinflächige Bereiche künftig zusätzlich 
versiegelt werden dürfen und diese Bereiche überwiegend wasserdurchlässig zu befesti-
gen sind.  
Die zusätzlichen Versiegelungen wirken sich allerdings negativ auf das Schutzgut Boden 
aus. Ein Ausgleich dieser Beeinträchtigung ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB jedoch 
nicht erforderlich, da „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als [...] vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“ gelten. 
Da es sich um relativ kleinflächige zusätzliche Versiegelungen handelt, ist aus Sicht der 
Stadt ein Verzicht auf eine Kompensation gemäß § 13a BauGB zu Gunsten einer Maß-
nahme der Innenentwicklung gerechtfertigt. 
Bedingt durch die derzeitige Struktur des Plangebietes ist das Vorkommen besonders 
geschützter Arten unwahrscheinlich, jedoch nicht völlig auszuschließen. Daher wurde 
auf Grundlage einer Ortsbesichtigung durch den Dipl. Biol. Dieter von Bargen eine Poten-
tialabschätzung der Bedeutung des Plangebietes für die Avi- und die Fledermausfauna 
erarbeitet. Im Fall einer möglichen höheren Bedeutung der Fläche für eine oder beide der 
Tierartengruppen sollten weiterführende Erfassungen durchgeführt werden. 
Bei der Untersuchung wurden in den zu fällenden Bäumen keine Baumhöhlen und Nester 
erkannt. Auch eine Nutzung der Gebäude zu Nistzwecken wurde nicht festgestellt. Auf-
grund der störungsintensiven Nutzung des Plangebietes ist dem Plangebiet lediglich eine 
untergeordnete Bedeutung als Lebensraum für die Avifauna zuzuordnen. Als potentiell 
vorkommende Brutvogelarten sind vor allem siedlungs- und störungstolerante Hecken-
brüter sowie Arten, die häufig an Gebäuden brüten, zu nennen. Es handelt sich bei den 
potentiell vorkommenden Arten ausschließlich um Arten, die in Siedlungsgebieten häufig 
vorkommen. Ein Vorkommen von gefährdeten Arten, die spezielle nur im Plangebiet vor-
handene Strukturen zur Brut- oder zur Nahrungssuche benötigen, ist nicht zu erwarten. 
Da es sich bei den potentiell vorkommenden Brutvogelarten um siedlungs- und stö-
rungstolerante Arten handelt, ist die ökologische Funktion der potentiell vorhandenen 
Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt, da in der Umge-
bung ausreichend geeignete Bruthabitate vorhanden sind und auch das Plangebiet auf-
grund der Erhaltung des Großteils der Bäume weiterhin als potentielles Bruthabitat ein-
zustufen ist. Da das Störungspotential im Plangebiet bereits relativ groß ist und daher le-
diglich mit einem Vorkommen von störungstoleranten Arten zu rechnen ist, können Stö-
rungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
führen, nicht erkannt werden. Verbotstatbestände können somit ausgeschlossen werden.  
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Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Strukturen wurde das Fledermausvorkommen 
im Plangebiet sowie der näheren Umgebung genauer untersucht. Zur Erfassung der Fle-
dermäuse wurden drei Begehungen in der Zeit von Anfang Mai bis Ende Juli 2016 durch-
geführt. Zusätzlich wurden zwei Dauererfassungen während der gesamten Nacht mit Hil-
fe von Horchboxen durchgeführt. Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt sechs Fle-
dermausarten angetroffen.  
Alle gefundenen Arten nutzen das Untersuchungsgebiet unterschiedlich intensiv als Nah-
rungshabitat. Bevorzugt wurden dabei die insektenreichen Säume entlang der Gehölz-
streifen und -ränder. Der weit überwiegende Teil der Jagdflüge fand im Randbereich ei-
ner kleinen Lichtung statt, die sich innerhalb des südwestlich an das Plangebiet angren-
zenden Gehölzes befindet. Der direkt benachbarte, zum Gebäudebestand des Plange-
bietes orientierte Saum dieses Gehölzbestandes wurde deutlich seltener auf der Suche 
nach Nahrung abgesucht. Auch der Gehölzsaum zu den Sportanlagen wurde auf der 
Gebäudeseite deutlich weniger intensiv abgeflogen als auf der zum Sportgelände orien-
tierten Seite. Insgesamt sind die Säume des Altbaumbestandes, die keine Orientierung 
zu besiedelten Flächen aufweisen, für alle erfassten Fledermausarten deutlich attraktiver 
als Jagdhabitat. Da keine Hinweise auf unterschiedliche Insektenaktivitäten in den 
Saumbereichen festgestellt werden konnten, spielt wahrscheinlich die Störung durch die 
Wohn- bzw. Gewerbenutzung hier eine wesentliche Rolle.  
Hinweise auf Übertagungsplätze oder Wochenstuben wurden im Untersuchungsgebiet 
nicht gefunden. Weder in den alten, teilweise nur gering genutzten Gebäuden des Altbe-
standes noch in den alten Laubbäumen im Plangebiet und dessen direkter Umgebung 
ergaben sich Hinweise auf Quartiere.  
Da keine Fledermausquartiere vorhanden sind, kann eine Beseitigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten sowie eine Tötung oder Verletzung von Fledermäusen während 
der Bauphase ausgeschlossen werden. Aufgrund des bereits bestehenden Störungspo-
tentials durch die bestehenden Nutzungen sowie der auch zukünftig gegebenen Eignung 
des Plangebietes als Fledermausjagdgebiet durch den Erhalt von Saumstrukturen kön-
nen Verbotstatbestände infolge von Störungen jagender Fledermäuse ausgeschlossen 
werden.  

D 1.2 Ver- und Entsorgung 
Der Bereich des Plangebietes ist bereits an Ver- und Entsorgungsanlagen angeschlos-
sen. 

D 1.3 Stadtteilzentrum Burglesum 
Gemäß den Ausführungen des Kommunalen Zentren- und Nahversorgungskonzeptes für 
die Freie Hansestadt Bremen wird das Stadtteilzentrum Burglesum durch eine weitläufige 
Ausdehnung zwischen dem westlichen Pol im Bereich des Lesumer Ortskerns an der 
Hindenburgstraße und dem östlichen Pol an der Bremerhavener Heerstraße, der durch 
straßenbegleitendem Einzelhandelsbesatz geprägt wird, charakterisiert. Der mittlere Ab-
schnitt des Stadteilzentrums weist dagegen einen eher geringen Geschäftsbesatz auf, so 
dass die kleine Einzelhandelsagglomeration in diesem Bereich eine wichtige „Trittstein-
funktion“ aufweist. 
Die kleinteilige Einzelhandelsstruktur im Umfeld der Lesumer Kirche wird im Wesentli-
chen durch spezialisierte Fachbetriebe geprägt, in die sich auch ein kleiner Biosuper-
markt einfügt. Die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich ist hoch. 

Durch die vorliegende Bauleitplanung soll die Realisierung eines Lebensmittel-
Verbrauchermarktes im Plangebiet planerisch vorbereitet werden. Durch die detaillierte 
Festsetzung der zulässigen Nutzungen wird die Verkaufsfläche auf maximal 1.800 m² für 
den Verbrauchermarkt begrenzt. Weitere kleinere Läden sind nicht zulässig. Das Ange-
bot soll durch zusätzliche Dienstleistungsbetriebe / Praxen abgerundet werden.  

Im Planverfahren haben sich keine konkreten Hinweise auf negative Auswirkungen des 
Vorhabens innerhalb des Stadtteilzentrums Burglesum ergeben. Da das Vorhaben als 
großflächiger Verbrauchermarkt hinsichtlich seiner Sortimente jedoch voraussichtlich in 
Wettbewerb zu den übrigen Betrieben im Stadtteilzentrum Burglesum stehen wird, kön-
nen derartige Auswirkungen auch nicht ausgeschlossen werden. Die Neuansiedlung 
großflächigen Einzelhandels in der Umgebung bestehender kleinteiliger Einzelhandels-
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strukturen ist grundsätzlich geeignet, durch Kaufkraftverlagerungen die schon bestehen-
den Einzelhandelsstrukturen zu beeinträchtigen, sie kann auch zum Wegfall von Betrie-
ben führen und dadurch einen zentralen Versorgungsbereich an dieser Stelle schwä-
chen. Im Hinblick auf die Stärkung des Stadtteilzentrums Burglesum insgesamt, die durch 
das Vorhaben angestrebt wird, wären diese Auswirkungen – die nicht sicher sind, aber 
auch nicht ausgeschlossen werden können – jedoch im Rahmen der Abwägung hinzu-
nehmen. Das Vorhaben wäre auch in diesem Fall mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung vereinbar. Dies entspricht dem Planungsgrundsatz des § 1 Abs. 6 Nr. 4 
BauGB, demzufolge zentrale Versorgungsbereiche zu erhalten und zu entwickeln sind.  

E Finanzielle Auswirkungen 
Durch die Realisierung der Planung entstehen der Stadtgemeinde Bremen keine Kosten. 
Im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 103 verpflichtet 
sich der Vorhabenträger zur Realisierung des Vorhabens auf eigene Kosten. 

F GENDER 

Die Angebote des Lebensmittelverbrauchermarktes sowie der Dienstleistungsbetriebe 
richten sich sowohl an Frauen als auch Männer. Aufgrund der Lage des Plangebietes ist 
das Plangebiet sowohl zu Fuß als auch per Fahrrad von den umgebenden Wohngebieten 
und zudem mit dem Pkw über die Bremerhavener Heerstraße gut zu erreichen. Dadurch 
kann ein Besuch des Plangebietes sowohl mit der Fahrt von und zur Arbeit als auch im 
Zusammenhang mit sonstigen Alltags- und Freizeitaktivitäten kombiniert werden, so dass 
Synergieeffekte erzielt werden, die der Gleichstellung der Geschlechter zu Gute kommt. 
 
 
 
 
 
Die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB wurde ausgearbeitet durch: 
 

 
    Bremen, ……………. 
 
 
 .......................... 
 (instara) 
 
 
 
Bremen, ……………. Bremen, ………………. 
 
Bauamt Bremen-Nord: Behrens + Welker GmbH & Co. KG: 
   
 
 .......................... .......................... 
 (Amtsleiter) (Welker) 
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